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Beachte 

Das Inkrafttreten, die Fassung der jeweiligen Bestimmung sowie die 

Hinweise auf etwaige Übergangsbestimmungen sind aus den 

Textanmerkungen ersichtlich. 

Text 

Ersatzzeiten für Zeiten der Kindererziehung 

vor dem 1. Jänner 1956 
 

§ 228a. (1) Als Ersatzzeiten aus der Zeit vor dem 1. Jänner 1956 gelten überdies in dem Zweig der 
Pensionsversicherung, in dem die letzte vorangegangene Beitragszeit bzw. beim Fehlen einer solchen, in dem die 
erste nachfolgende Beitragszeit vorliegt, bei einer (einem) Versicherten, 
 1. die (der) im Zeitpunkt der Geburt ihren (seinen) Wohnsitz im Inland hatte, und 
 2. die (der) ihr (sein) Kind (§ 227a Abs. 2 Z 1 bis 3) tatsächlich und überwiegend erzogen hat, 
die Zeit dieser Erziehung im Inland im Ausmaß von höchstens 48 Kalendermonaten, gezählt ab der Geburt des 
Kindes. 

(2) Liegt die Geburt eines weiteren Kindes vor dem Ablauf der 48- Kalendermonate-Frist, so erstreckt sich 
diese nur bis zu dieser neuerlichen Geburt; endet die Erziehung des weiteren Kindes (Abs. 1) vor Ablauf dieser 
48-Kalendermonate-Frist, sind die folgenden Kalendermonate bis zum Ablauf wieder zu zählen. 

(3) Anspruch für ein und dasselbe Kind besteht in den jeweiligen Zeiträumen nur für den Elternteil, der das 
Kind tatsächlich und überwiegend erzogen hat. Dabei besteht die Vermutung, daß die weibliche Versicherte das 
Kind tatsächlich und überwiegend erzogen hat. Der männliche Versicherte kann diese Vermutung widerlegen. 

(4) Im Falle des Abs. 3 ist die Widerlegung der Vermutung bis spätestens zu dem Zeitpunkt zulässig, zu 
dem der Pensionsantrag eines der beiden Elternteile bescheidmäßig erledigt ist.  (BGBl. Nr. 20/1994, Z 28, Z 71, 
Z 72, § 553 Abs. 1 Z 2) - 1.7.1993. 


